
Wichtige Vereinsinformationen zur Wechselperiode II: 

 
Vereinswechsel in der Wechselperiode II ( 01.01. – 31.01. ) 

 

Die Wechselperiode II greift  bei Aktivität und Jugend gleichermaßen! 
 

§§ 7 und 7a der SWFV - Spielordnung  und § 9 der SWFV - Jugendordnung 
 
 

Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel zu, wird die Spielerlaubnis für Pflichtspiele ab Eingang 
der vollständigen Vereinswechselunterlagen, jedoch frühestens zum 1.1. erteilt. 
 

Voraussetzungen: 
 
1. ZUSTIMMUNG vom abgebenden Verein zum Vereinswechsel. 
 
2. ABMELDUNG des Spielers in der Zeit zwischen dem 1.7. und dem 31.12. 
 
3. EINGANG  der vollständigen Vereinswechselunterlagen bis zum 31.1. 
                                   in der Geschäftsstelle des SWFV 
 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der 31. Januar auch der Stichtag zur Einreichung für „nachträgliche 
Freigaben“ zum Vereinswechsel ist. 
In der Zeit vom 1.1. bis zum 31.1. ist die Zustimmung des abgebenden Vereins erforderlich (auch bei Abschluss 
eines Vertragsamateurvertrages).  
Geht einem Verein eine Abmeldung per Einschreiben mit Rückschein oder anderweitig nachweisbar zu, so ist er 
verpflichtet, dem Spieler, dem neuen Verein oder der Geschäftsstelle des SWFV den Spielerpass mit den 
vollständigen Eintragungen auf der Passrückseite, versehen mit Vereinsstempel und Unterschrift, innerhalb  von 
14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung zuzusenden oder eine Erklärung über den Verbleib des Passes 
abzugeben. 
Wird diese Frist nicht eingehalten, erhält der abzugebende Spieler eine Spielerlaubnis, als sei die Freigabe 
erteilt. 
 

NICHT – Zustimmung zum Vereinswechsel bei 
Senioren/innen und Junioren/innen im Alter von D- bis A-Junioren/innen: 

 

Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel nicht zu, wird eine Spielerlaubnis nach § 8 der SWFV - 
Spielordnung für Pflichtspiele nach Ablauf der Wartefrist von 6 Monaten nach dem Tag des letzten Spiels  erteilt. 
(Als Tag des letzten Spiels zählen Pflicht- und Freundschaftsspiele) 
[G bis E - Junioren/innen erhalten eine Spielerlaubnis für Pflichtspiele nach Ablauf der Wartefrist von 3 Monaten 
nach dem Tag der Abmeldung] 
 
 

Vollständige Vereinswechselunterlagen: 
Dem vollständig ausgefüllten Antrag auf Spielerlaubnis ist der bisherige Spielerpass vom abgebenden Verein mit 
den Vermerken auf Passrückseite über den Tag der Abmeldung, der Zustimmung oder Nicht – Zustimmung 
zum Vereinswechsel, dem Tag des letzten Spiels sowie dem Tag der Aushändigung beizufügen. Die 
Angaben müssen mit Vereinsstempel und Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes bestätigt werden.  
Bei Streitigkeiten ist 
- eine vom abgebenden Verein bestätigte und fälschungssichere Abmeldung oder 
- der Nachweis über die fristgerechte Abmeldung per E-Postfach oder 
- eine Abmeldung mittels Einschreibe-Beleg mit Rückschein beizufügen. 
Eine Kopie der Abmeldung ist hierbei zwingend erforderlich! 
 
ACHTUNG: 
Spielerabmeldungen mit Dokumentenanlage über die E-Postfächer der Vereine sind zulässig.  
 

Vertragsamateur: 
Bei einem Vereinswechsel eines Vertragsspielers, dessen Vertrag beim abgebenden Verein durch Zeitablauf oder 
einvernehmliche Vertragsauflösung beendet ist, und der beim aufnehmenden Verein Vertragsspieler wird, ist in 
der Zeit vom 1.7. bis 31.8. (Wechselperiode I) und in der Zeit vom 1.1. bis 31.1. (Wechselperiode II) eine 
Spielerlaubnis mit sofortiger Wirkung zu erteilen.  
 
Grundsätze für die Erteilung der Spielerlaubnis: 
 

Nach Eingang der vollständigen Vereinswechselunterlagen wird die Spielerlaubnis für den neuen Verein erteilt, 
sofern dies die Spielordnung im Übrigen zulässt (Wartefristen, Sperrstrafen). 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass mit der Abmeldung des Spielers SOFORT die Spielerlaubnis für diesen Verein 
erlischt. 

     
                           Stand: November 2011 


